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Der Bundestag hat mit Zustimmung des
Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen:
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(1) Wer eine der Berufsbezeichnungen

1. "Krankenschwester" oder "Kran-
kenpfleger",
2. "Kinderkrankenschwester" oder
"Kinderkrankenpfleger" oder
3. "Krankenpflegehelferin" oder
"Krankenpflegehelfer"

führen will, bedarf der Erlaubnis.
 (2) Krankenschwestern und Krankenpfle-
ger, die für die allgemeine Pflege verant-
wortlich und Staatsangehörige eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft oder eines anderen Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum sind, dürfen diese
Berufsbezeichnungen im Geltungsbereich
dieses Gesetzes ohne Erlaubnis führen,
sofern sie ihre Berufstätigkeit als vorüber-
gehende Dienstleistung im Sinne des Arti-
kels 60 des EWG-Vertrages im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes ausüben. Sie un-
terliegen jedoch der Anzeigepflicht nach
diesem Gesetz.
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(1) Eine Erlaubnis nach § 1 Abs. 1 ist auf
Antrag zu erteilen, wenn der Antragsteller
1. die durch dieses Gesetz vorgeschriebene
Ausbildungszeit abgeleistet und die staatli-
che Prüfung bestanden hat,
2. sich nicht eines Verhaltens schuldig ge-
macht hat, aus dem sich die Unzuverläs-
sigkeit zur Ausübung des Berufs ergibt,
und
3. nicht in gesundheitlicher Hinsicht zur
Ausübung des Berufs ungeeignet ist.

(2) Eine Erlaubnis zur Führung der Be-
rufsbezeichnung "Krankenpflegehelferin"
oder "Krankenpflegehelfer" kann unter den
Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 2 und
3 auch dann erteilt werden, wenn der An-
tragsteller eine mindestens dreijährige
Dienstzeit im Sanitätsdienst der Bundes-
wehr, des Bundesgrenzschutzes oder der
Polizei eines Landes abgeleistet und

1. die Sanitätsprüfung und den
fachlichen Teil der Unteroffizier-
prüfung für Unteroffiziere im Sa-
nitätsdienst der Bundeswehr,
2. die Fachprüfung für die Verwen-
dung als Sanitätsbeamter im Bun-
desgrenzschutz oder
3. eine vergleichbare Fachprüfung
für die Verwendung im Sanitäts-
dienst der Polizei eines Landes be-
standen hat.

(3) Die Voraussetzung des Absatzes 1 Nr.
1 gilt als erfüllt, wenn ein Antragsteller,
der Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
oder eines anderen Vertragsstaates des
Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum ist, in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum eine Ausbildung
als Krankenschwester oder Krankenpfle-
ger, die für die allgemeine Pflege verant-
wortlich sind, abgeschlossen hat und dies
durch Vorlage eines nach dem 28. Juni
1979 ausgestellten, in der Anlage zu die-
sem Gesetz aufgeführten Diploms, Prü-
fungszeugnisses oder sonstigen Befähi-
gungsnachweises eines der übrigen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft oder eines in der Anlage zu
Satz 1 aufgeführten, nach dem 31. Dezem-
ber 1992 ausgestellten Diploms, Prüfungs-
zeugnisses oder sonstigen Befähigungs-
nachweises eines anderen Vertragsstaates
des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum nachgewiesen wird. Bei
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Diplomen, Prüfungszeugnissen und sonsti-
gen Befähigungsnachweisen von nach dem
28. Juni 1979 der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft beigetretenen Mit-
gliedstaaten gilt das Datum des Beitritts,
bei abweichender Vereinbarung das hier-
nach maßgebende Datum bei Diplomen,
Prüfungszeugnissen und sonstigen Befähi-
gungsnachweisen eines anderen Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum, mit dem eine be-
sondere Vereinbarung zum Zeitpunkt der
Geltung der Verpflichtungen aus den
Richtlinien 77/452/EWG und 77/453/EWG
des Rates vom 27. Juni 1977 (ABl. EG Nr.
L 176 S. 1 und S. 8) getroffen worden ist,
das hiernach maßgebende Datum. Das
Bundesministerium für Gesundheit wird
ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die
nicht der Zustimmung des Bundesrates
bedarf, die Anlage zu diesem Gesetz späte-
ren Änderungen des Artikels 3 der Richtli-
nie 77/452/EWG vom 27. Juni 1977 (ABl.
EG Nr. L 176 S. 1) anzupassen. Gleich-
wertig den in Satz 1 genannten Diplomen,
Prüfungszeugnissen und sonstigen Befähi-
gungsnachweisen sind nach dem in Satz 1
oder 2 genannten Zeitpunkt von einem der
übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft oder einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum ausge-
stellte Diplome, Prüfungszeugnisse und
sonstige Befähigungsnachweise der Kran-
kenschwester und des Krankenpflegers, die
für die allgemeine Pflege verantwortlich
sind, die den in der Anlage zu Satz 1 für
den betreffenden Staat aufgeführten Be-
zeichnungen nicht entsprechen, aber mit
einer Bescheinigung der zuständigen Be-
hörde oder Stelle des Staates darüber vor-
gelegt werden, daß sie eine Ausbildung
abschließen, die den Mindestanforderun-
gen des Artikels 1 der Richtlinie
77/453/EWG entspricht, und daß sie den
für diesen Staat in der Anlage zu Satz 1
genannten Nachweisen gleichstehen.
(4) Die Erlaubnis nach § 1 Abs. 1 ist unbe-
schadet des Absatzes 3 Satz 1 und 2 unter
den Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 2
und 3 auch Deutschen im Sinne des Arti-
kels 116 des Grundgesetzes, Staatsangehö-

rigen eines anderen Mitgliedstaates der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
oder eines anderen Vertragsstaates des
Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder heimatlosen Ausländern
im Sinne des Gesetzes über die Rechts-
stellung heimatloser Ausländer im Bun-
desgebiet zu erteilen, die außerhalb des
Geltungsbereichs dieses Gesetzes eine ab-
geschlossene Ausbildung erworben haben,
wenn die Gleichwertigkeit des Ausbil-
dungsstandes gegeben ist. Ist die Gleich-
wertigkeit des Ausbildungsstandes nicht
gegeben oder ist sie nur mit unangemesse-
nem zeitlichen oder sachlichen Aufwand
feststellbar, ist ein gleichwertiger Kennt-
nisstand nachzuweisen. Der Nachweis wird
durch das Ablegen einer Prüfung erbracht,
die sich auf den Inhalt des mündlichen und
praktischen Teils der staatlichen Prüfung
erstreckt.
(5) Anderen Personen kann die Erlaubnis
erteilt werden, wenn die Gleichwertigkeit
des Ausbildungs- oder Kenntnisstandes
entsprechend Absatz 4 festgestellt wird.
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(1) Die Erlaubnis ist zurückzunehmen,
wenn bei ihrer Erteilung die staatliche Prü-
fung nicht bestanden oder die Ausbildung
nach § 2 Abs. 3 oder 4 oder die nach § 30
nachzuweisende Ausbildung nicht abge-
schlossen war.
(2) Die Erlaubnis ist zu widerrufen, wenn
nachträglich die Voraussetzung nach § 2
Abs. 1 Nr. 2 weggefallen ist.
(3) Die Erlaubnis kann widerrufen werden,
wenn nachträglich eine der Voraussetzun-
gen nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 weggefallen ist.
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(1) Die Ausbildung für Krankenschwestern
und Krankenpfleger und für Kinderkran-
kenschwestern und Kinderkrankenpfleger
soll die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten zur verantwortlichen Mitwirkung
bei der Verhütung, Erkennung und Heilung
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von Krankheiten vermitteln (Ausbildungs-
ziel). Die Ausbildung soll insbesondere
gerichtet sein auf

1. die sach- und fachkundige, um-
fassende, geplante Pflege des Pati-
enten,
2. die gewissenhafte Vorbereitung,
Assistenz und Nachbereitung bei
Maßnahmen der Diagnostik und
Therapie,
3. die Anregung und Anleitung zu
gesundheitsförderndem Verhalten,
4. die Beobachtung des körperli-
chen und seelischen Zustandes des
Patienten und der Umstände, die
seine Gesundheit beeinflussen, so-
wie die Weitergabe dieser Beob-
achtungen an die an der Diagnostik,
Therapie und Pflege Beteiligten,
 5. die Einleitung lebensnotwendi-
ger Sofortmaßnahmen bis zum
Eintreffen der Ärztin oder des
Arztes,
6. die Erledigung von Verwal-
tungsaufgaben, soweit sie in un-
mittelbarem Zusammenhang mit
den Pflegemaßnahmen stehen.

(2) Die Ausbildung für Krankenpflegehel-
ferinnen und Krankenpflegehelfer soll die
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten
für die Versorgung der Kranken, sowie die
damit verbundenen hauswirtschaftlichen
und sonstigen Assistenzaufgaben in Sta-
tions-, Funktions- und sonstigen Bereichen
des Gesundheitswesens vermitteln (Aus-
bildungsziel).
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(1) Die Ausbildung für Krankenschwestern
und Krankenpfleger, für Kinderkranken-
schwestern und Kinderkrankenpfleger
schließt mit der staatlichen Prüfung ab; sie
dauert unabhängig vom Zeitpunkt der
staatlichen Prüfung drei Jahre. Sie besteht
aus theoretischem und praktischem Unter-
richt und einer praktischen Ausbildung.
Unterricht und praktische Ausbildung wer-
den in staatlich anerkannten Krankenpfle-
ge- und Kinderkrankenpflegeschulen an
Krankenhäusern vermittelt.

(2) Krankenpflege- und Kinderkranken-
pflegeschulen sind als geeignet für Ausbil-
dungen nach Absatz 1 staatlich anzuerken-
nen, wenn sie

1. entweder von einer Unterrichts-
schwester oder einem Unterrichts-
pfleger, gemeinsam von einer Ärz-
tin oder einem Arzt und einer Un-
terrichtsschwester oder einem Un-
terrichtspfleger oder gemeinsam
von einer Unterrichtsschwester
oder einem Unterrichtspfleger und
einer Leitenden Schwester oder ei-
nem Leitenden Pfleger geleitet
werden,
2. über eine im Verhältnis zur Zahl
der Ausbildungsplätze ausreichende
Zahl von Unterrichtsschwestern
oder Unterrichtspflegern sowie an
der Ausbildung mitwirkende Ärz-
tinnen oder Ärzte und sonstige
Fachkräfte verfügen,
3. die erforderlichen Räume und
Einrichtungen für den Unterricht
besitzen,
4. a) für die Krankenpflegeausbil-
dung mit einem Krankenhaus ver-
bunden sind, das die Durchführung
der praktischen Ausbildung nach
der Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung für die Berufe in der Kran-
kenpflege durch Krankenschwe-
stern oder Krankenpfleger im
Krankenhaus gewährleistet und das,
sofern es sich nicht um ein psych-
iatrisches oder ein sonstiges Fach-
krankenhaus mit mehr als 150 Bet-
ten handelt, mindestens über eine
Abteilung für innere Medizin,
Chirurgie sowie Gynäkologie,
Psychiatrie oder ein anderes Fach-
gebiet verfügt,
b) für die Kinderkrankenpflegeaus-
bildung mit einem Kinderkranken-
haus oder einer von einer hauptbe-
ruflich angestellten Kinderärztin
oder einem hauptberuflich ange-
stellten Kinderarzt geleiteten Kin-
derabteilung eines Allgemeinkran-
kenhauses verbunden sind, bei dem
die Durchführung der praktischen
Ausbildung durch Kinderkranken-
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schwestern oder Kinderkranken-
pfleger gewährleistet ist.

Teile der praktischen Ausbildung können,
sofern das Ausbildungsziel es zuläßt oder
darüber hinaus erfordert, auch in einer Ein-
richtung durchgeführt werden, die von der
zuständigen Behörde zur Ausbildung er-
mächtigt ist.
(3) Zur zeitlich befristeten Erprobung von
Ausbildungsangeboten, die der Weiterent-
wicklung der Pflegeberufe unter Berück-
sichtigung der berufsfeldspezifischen An-
forderungen dienen sollen, können die
Länder von Absatz 1 Satz 3 sowie von der
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung
nach § 11 abweichen, sofern das Ausbil-
dungsziel nicht gefährdet wird und die
Vereinbarkeit der Ausbildung mit den
Richtlinien 77/452/EWG und 77/453/EWG
des Rates vom 27. Juni 1977 (ABl. EG Nr.
L 176 S. 1 und 8) gewährleistet ist.
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Voraussetzung für den Zugang zu einer
Ausbildung nach § 5 Abs. 1 ist die Vollen-
dung des siebzehnten Lebensjahres und die
gesundheitliche Eignung zur Ausübung des
Berufs. Weiter ist Voraussetzung:

1. Der Realschulabschluß oder eine
gleichwertige Schulbildung oder
eine andere abgeschlossene zehn-
jährige Schulbildung oder
2. der Hauptschulabschluß oder ei-
ne gleichwertige Schulbildung, so-
fern der Bewerber
a) eine mindestens zweijährige
Pflegevorschule erfolgreich besucht
hat oder
b) eine Berufsausbildung mit einer
vorgesehenen Ausbildungsdauer
von mindestens zwei Jahren erfolg-
reich abgeschlossen hat oder
3. die Erlaubnis als Krankenpflege-
helferin oder Krankenpflegehelfer.
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Auf Antrag werden verkürzt:
1. für Krankenschwestern, Kran-
kenpfleger und für Kinderkranken-
schwestern, Kinderkrankenpfleger

jeweils eine andere der in § 5 Abs.
1 genannten Ausbildungen um
achtzehn Monate,
2. für Hebammen und Entbin-
dungspfleger eine Ausbildung nach
§ 5 Abs. 1 um zwölf Monate,
3. für Krankenpflegehelferinnen
und Krankenpflegehelfer nach
mindestens zwölf Monaten Tätig-
keit als Krankenpflegehelferin oder
Krankenpflegehelfer eine Ausbil-
dung nach § 5 Abs. 1 um sechs
Monate; nach mindestens achtzehn
Monaten Tätigkeit als Kranken-
pflegehelferin oder Krankenpflege-
helfer wird die Ausbildung um
weitere sechs Monate verkürzt.
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Die zuständige Behörde kann auf Antrag
eine andere Ausbildung im Umfange ihrer
Gleichwertigkeit auf die Dauer einer Aus-
bildung nach § 5 Abs. 1 anrechnen, wenn
die Durchführung der Ausbildung und die
Erreichung des Ausbildungsziels dadurch
nicht gefährdet werden. Eine Ausbildung
im Sanitätsdienst der Bundeswehr, des
Bundesgrenzschutzes oder der Polizei ei-
nes Landes kann jedoch nur bis zu einem
Jahr auf die Ausbildung in der Kranken-
pflege nach § 5 Abs. 1 bei Personen ange-
rechnet werden, die die Sanitätsprüfung
und den fachlichen Teil der Unteroffizier-
prüfung für Unteroffiziere im Sanitäts-
dienst der Bundeswehr, die Fachprüfung
für die Verwendung als Sanitätsbeamter im
Bundesgrenzschutz oder eine vergleichbare
Fachprüfung für die Verwendung im Sa-
nitätsdienst der Polizei eines Landes be-
standen haben.

���
�8QWHUEUHFKXQJ�GHU�$XVELOGXQJ�

Auf die Dauer einer Ausbildung nach § 5
Abs. 1 werden angerechnet

1. Unterbrechungen durch Urlaub
oder Ferien bis zu sechs Wochen
jährlich und
2. Unterbrechungen durch Schwan-
gerschaft, Krankheit oder aus ande-
ren, von der Krankenpflege- oder
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Kinderkrankenpflegeschülerin oder
vom Krankenpflege- oder Kinder-
krankenpflegeschüler nicht zu ver-
tretenden Gründen bis zur Gesamt-
dauer von zwölf Wochen, bei ver-
kürzten Ausbildungen nach den §§
7, 8 und 28 bis zu höchstens vier
Wochen je Ausbildungsjahr.

Auf Antrag können auch darüber hinaus-
gehende Fehlzeiten berücksichtigt werden,
soweit eine besondere Härte vorliegt und
das Ausbildungsziel durch die Anrechnung
nicht gefährdet wird.
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(1) Die Ausbildung für Krankenpflegehel-
ferinnen und Krankenpflegehelfer schließt
mit der staatlichen Prüfung ab; sie dauert
unabhängig vom Zeitpunkt der staatlichen
Prüfung ein Jahr. Sie wird in staatlich an-
erkannten Schulen für die Krankenpflege-
hilfe an Krankenhäusern durchgeführt.
(2) Schulen für die Krankenpflegehilfe
sind als geeignet staatlich anzuerkennen,
wenn sie

1. entweder von einer Unterrichts-
schwester oder einem Unterrichts-
pfleger, gemeinsam von einer Ärz-
tin oder einem Arzt und einer Un-
terrichtsschwester oder einem Un-
terrichtspfleger oder gemeinsam
von einer Unterrichtsschwester
oder einem Unterrichtspfleger und
einer Leitenden Schwester oder ei-
nem Leitenden Pfleger geleitet
werden,
2. über eine im Verhältnis zur Zahl
der Ausbildungsplätze ausreichende
Zahl geeigneter Unterrichtskräfte
verfügen,
3. die erforderlichen Räume und
Einrichtungen für den Unterricht
besitzen und
4. mit einem geeigneten Kranken-
haus verbunden sind.

(3) Voraussetzung für den Zugang zur
Ausbildung ist

1. die Vollendung des siebzehnten
Lebensjahres und die gesundheitli-
che Eignung zur Ausübung des Be-
rufs und

2. der Hauptschulabschluß oder ei-
ne gleichwertige Schuldbildung
oder eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung.

Die zuständige Behörde kann Ausnahmen
von Nummer 2 zulassen.
(4) Die zuständige Behörde kann auf An-
trag eine andere Ausbildung im Umfange
ihrer Gleichwertigkeit auf eine Ausbildung
nach Absatz 1 anrechnen, wenn die Durch-
führung der Ausbildung und die Errei-
chung des Ausbildungsziels dadurch nicht
gefährdet werden. Eine Ausbildung im
Sanitätsdienst der Bundeswehr, des Bun-
desgrenzschutzes oder der Polizei eines
Landes kann bis zur vollen Ausbildungs-
dauer von einem Jahr auf eine Ausbildung
nach Absatz 1 bei Personen angerechnet
werden, die die Sanitätsprüfung und den
fachlichen Teil der Unteroffizierprüfung
für Unteroffiziere im Sanitätsdienst der
Bundeswehr, die Fachprüfung für die
Verwendung als Sanitätsbeamter im Bun-
desgrenzschutz oder eine vergleichbare
Fachprüfung für die Verwendung im Sa-
nitätsdienst der Polizei eines Landes be-
standen haben.
(5) Auf die Dauer der Ausbildung werden
angerechnet

1. Unterbrechungen durch Urlaub
oder Ferien bis zu sechs Wochen
und
2. Unterbrechungen durch Schwan-
gerschaft, Krankheit oder aus ande-
ren, von der Schülerin oder dem
Schüler für Krankenpflegehilfe
nicht zu vertretenden Gründen bis
zur Gesamtdauer von vier Wochen.

Auf Antrag können auch darüber hinaus-
gehende Fehlzeiten berücksichtigt werden,
soweit eine besondere Härte vorliegt und
das Ausbildungsziel durch die Anrechnung
nicht gefährdet wird.
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(1) Das Bundesministerium für Gesundheit
wird ermächtigt, im Benehmen mit dem
Bundesministerium für Bildung und For-
schung durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates in einer Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung für die Beru-
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fe in der Krankenpflege die Mindestanfor-
derungen an die dreijährigen Ausbildungen
nach § 5 Abs. 1 sowie das Nähere über die
staatlichen Prüfungen und die Urkunden
für die Erlaubnisse nach § 1 Abs. 1 Nr. 1
und 2 zu regeln. In der Rechtsverordnung
ist vorzusehen, daß die Schülerin und der
Schüler am theoretischen und praktischen
Unterricht und an einer praktischen Aus-
bildung teilzunehmen haben. Bei der Fest-
legung der Mindestanforderungen an die
dreijährige Ausbildung in der Kranken-
pflege sind die Richtlinie 77/453/EWG
vom 27. Juni 1977 (ABl. EG Nr. L 176 S.
8) und das Europäische Übereinkommen
vom 25. Oktober 1967 über die theoreti-
sche und praktische Ausbildung von Kran-
kenschwestern und Krankenpflegern
(BGBl. 1972 II S. 629) zu berücksichtigen.
Insbesondere ist eine Mindeststundenzahl
von viertausendsechshundert Stunden vor-
zusehen, von denen mindestens die Hälfte
auf die praktische Ausbildung und nicht
weniger als ein Drittel auf den theoreti-
schen und praktischen Unterricht entfallen;
dasselbe ist für die Ausbildung in der Kin-
derkrankenpflege vorzuschreiben.
(2) Soweit die Rechtsverordnung nach Ab-
satz 1 Krankenschwestern und Kranken-
pfleger betrifft, die für die allgemeine
Pflege verantwortlich sind, ist für Antrag-
steller, die Staatsangehörige eines anderen
Mitgliedstaates der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft oder eines anderen
Vertragsstaates des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum sind, zu
regeln:

1. das Verfahren bei der Prüfung
der Voraussetzungen des § 2 Abs. 1
Nr. 2 und 3, insbesondere die Vor-
lage der vom Antragsteller vorzule-
genden Nachweise und die Ermitt-
lung durch die zuständigen Behör-
den entsprechend Artikel 6 bis 9
der Richtlinie 77/452/EWG,
2. die Frist für die Erteilung der
Erlaubnis entsprechend Artikel 10
der Richtlinie 77/452/EWG.

(3) Das Bundesministerium für Gesundheit
wird ermächtigt, im Benehmen mit dem
Bundesministerium für Bildung und For-
schung durch Rechtsverordnung mit Zu-

stimmung des Bundesrates in einer Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung für Kranken-
pflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer
die Mindestanforderungen an die einjähri-
ge Ausbildung nach § 10 Abs. 1 sowie das
Nähere über die staatliche Prüfung und die
Urkunden für die Erlaubnis nach § 1 Abs.
1 Nr. 3 zu regeln. In der Rechtsverordnung
ist vorzusehen, daß die Schülerin und der
Schüler während der Ausbildung am theo-
retischen und praktischen Unterricht und
an einer praktischen Ausbildung teilzu-
nehmen haben. Die Ausbildung soll sich
auch auf die Krankenpflegehilfe in der
ambulanten Pflege (Hauskrankenpflege)
erstrecken. Für die Ausbildung ist eine
Mindeststundenzahl von eintausendsechs-
hundert Stunden vorzuschreiben.

,,,��$EVFKQLWW��$XVELOGXQJVYHUKlOWQLV
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(1) Der Träger der Ausbildung, der einen
anderen zur Ausbildung nach diesem Ge-
setz einstellt, hat mit diesem einen schrift-
lichen Ausbildungsvertrag nach Maßgabe
der Vorschriften dieses Abschnitts zu
schließen.
(2) Der Ausbildungsvertrag muß minde-
stens enthalten

1. die Bezeichnung des Berufs, zu
dem nach den Vorschriften dieses
Gesetzes ausgebildet wird,
2. den Beginn und die Dauer der
Ausbildung,
3. Angaben über die der Ausbil-
dung zugrundeliegende Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung,
4. die Dauer der regelmäßigen täg-
lichen oder wöchentlichen Ausbil-
dungszeit,
5. die Dauer der Probezeit,
6. Angaben über Zahlung und Höhe
der Ausbildungsvergütung,
7. die Dauer des Urlaubs,
8. die Voraussetzungen, unter de-
nen der Ausbildungsvertrag gekün-
digt werden kann.

(3) Der Ausbildungsvertrag ist von einem
Vertreter des Trägers der Ausbildung so-
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wie der Schülerin oder dem Schüler und
deren gesetzlichem Vertreter zu unter-
zeichnen. Eine Ausfertigung des unter-
zeichneten Ausbildungsvertrags ist der
Schülerin oder dem Schüler und deren ge-
setzlichem Vertreter auszuhändigen.
(4) Änderungen des Ausbildungsvertrags
bedürfen der Schriftform.
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(1) Eine Vereinbarung, die die Schülerin
oder den Schüler für die Zeit nach Beendi-
gung des Ausbildungsverhältnisses in der
Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit be-
schränkt, ist nichtig. Dies gilt nicht, wenn
die Schülerin oder der Schüler innerhalb
der letzten drei Monate des Ausbildungs-
verhältnisses für die Zeit nach dessen Be-
endigung ein Arbeitsverhältnis auf unbe-
stimmte Zeit eingeht.
(2) Nichtig ist auch eine Vereinbarung
über

1. die Verpflichtung der Schülerin
oder des Schülers, für die Ausbil-
dung eine Entschädigung zu zahlen,
2. Vertragsstrafen,
3. den Ausschluß oder die Be-
schränkung von Schadensersatzan-
sprüchen,
4. die Festsetzung der Höhe eines
Schadensersatzes in Pauschbeträ-
gen.

����
�3IOLFKWHQ�GHV�$XVELOGXQJVWUlJHUV�

(1) Der Träger der Ausbildung hat
1. die Ausbildung in einer durch ih-
ren Zweck gebotenen Form plan-
mäßig, zeitlich und sachlich geglie-
dert so durchzuführen, daß das
Ausbildungsziel (§ 4) in der vorge-
sehenen Ausbildungszeit erreicht
werden kann,
2. der Schülerin und dem Schüler
kostenlos die Ausbildungsmittel,
Instrumente und Apparate zur Ver-
fügung zu stellen, die zur Ausbil-
dung und zum Ablegen der staatli-
chen Prüfung erforderlich sind.

(2) Der Schülerin und dem Schüler dürfen
nur Verrichtungen übertragen werden, die

dem Ausbildungszweck dienen; sie sollen
ihren körperlichen Kräften angemessen
sein.

����
�3IOLFKWHQ�GHU�6FK�OHU�

Die Schülerin und der Schüler haben sich
zu bemühen, die in § 4 genannten Kennt-
nisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu er-
werben, die erforderlich sind, um das Aus-
bildungsziel zu erreichen. Sie sind insbe-
sondere verpflichtet,

1. an den vorgeschriebenen Ausbil-
dungsveranstaltungen teilzuneh-
men,
2. die ihnen im Rahmen der Aus-
bildung aufgetragenen Verrichtun-
gen sorgfältig auszuführen,
3. die für Beschäftigte im Kranken-
haus geltenden Bestimmungen über
die Schweigepflicht einzuhalten
und über Betriebsgeheimnisse Still-
schweigen zu wahren.

����
�$XVELOGXQJVYHUJ�WXQJ�

(1) Der Träger der Ausbildung hat der
Schülerin und dem Schüler eine Ausbil-
dungsvergütung zu gewähren.
(2) Sachbezüge können in der Höhe der
durch Rechtsverordnung nach § 17 Satz 1
Nr. 3 Viertes Buch Sozialgesetzbuch be-
stimmten Werte angerechnet werden, je-
doch nicht über fünfundsiebzig vom Hun-
dert der Bruttovergütung hinaus. Können
die Schülerin und der Schüler während der
Zeit, für welche die Ausbildungsvergütung
fortzuzahlen ist, aus berechtigtem Grund
Sachbezüge nicht abnehmen, so sind diese
nach den Sachbezugswerten abzugelten.
(3) Eine über die vereinbarte regelmäßige
tägliche oder wöchentliche Ausbildungs-
zeit hinausgehende Beschäftigung ist nur
ausnahmsweise zulässig und besonders zu
vergüten.

����
�3UREH]HLW�

Das Ausbildungsverhältnis beginnt mit der
Probezeit. Die Probezeit beträgt

1. bei Krankenschwestern, Kran-
kenpflegern, Kinderkrankenschwe-
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stern und Kinderkrankenpflegern
sechs Monate,
2. bei Krankenpflegehelferinnen
und Krankenpflegehelfern drei
Monate.

����
�%HHQGLJXQJ�GHU�$XVELOGXQJ�

(1) Das Ausbildungsverhältnis endet mit
dem Ablauf der Ausbildungszeit.
(2) Bestehen die Schülerin und der Schüler
die staatliche Prüfung nicht, so verlängert
sich das Ausbildungsverhältnis auf ihren
schriftlichen Antrag bis zur nächstmögli-
chen Wiederholungsprüfung, höchstens
jedoch um ein Jahr.

����
�.�QGLJXQJ�

(1) Während der Probezeit kann das Aus-
bildungsverhältnis jederzeit ohne Einhal-
tung einer Kündigungsfrist gekündigt wer-
den.
(2) Nach der Probezeit kann das Ausbil-
dungsverhältnis nur gekündigt werden

1. ohne Einhalten einer Kündi-
gungsfrist,
a) wenn die Voraussetzungen des §
2 Abs. 1 Nr. 2 und 3 nicht oder
nicht mehr vorliegen,
b) aus einem sonstigen wichtigen
Grund,
2. von der Schülerin und dem
Schüler mit einer Kündigungsfrist
von vier Wochen, wenn sie die
Ausbildung aufgeben wollen.

(3) Die Kündigung muß schriftlich und in
den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 unter An-
gabe der Kündigungsgründe erfolgen.
(4) Eine Kündigung aus einem wichtigen
Grund ist unwirksam, wenn die ihr zu-
grundeliegenden Tatsachen dem zur Kün-
digung Berechtigten länger als zwei Wo-
chen bekannt sind. Ist ein vorgesehenes
Güteverfahren vor einer außergerichtlichen
Stelle eingeleitet, so wird bis zu dessen
Beendigung der Lauf dieser Frist ge-
hemmt.

����
�$UEHLWVYHUKlOWQLV�QDFK�GHU�$XVELOGXQJ�
Werden die Schülerin und der Schüler im
Anschluß an das Ausbildungsverhältnis
beschäftigt, ohne daß hierüber ausdrück-
lich etwas vereinbart worden ist, so gilt ein
Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit als
begründet.

����
�1LFKWLJNHLW�DEZHLFKHQGHU

9HUHLQEDUXQJHQ�
Eine Vereinbarung, die zuungunsten der
Schülerin oder des Schülers von den Vor-
schriften des III. Abschnitts dieses Geset-
zes abweicht, ist nichtig.

����
�$XVQDKPHQ�

Die §§ 12 bis 21 finden keine Anwendung
auf Schülerinnen und Schüler, die Mitglie-
der geistlicher Gemeinschaften oder Dia-
konissen oder Diakonieschwestern sind.

,9��$EVFKQLWW��(UEULQJHQ�YRQ
'LHQVWOHLVWXQJHQ

����
�6WDDWVDQJHK|ULJH�DXV�DQGHUHQ�(*�

6WDDWHQ�
(1) Staatsangehörige eines Mitgliedstaates
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
oder eines anderen Vertragsstaates des
Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum, die zur Ausübung des Berufs
der Krankenschwester oder des Kranken-
pflegers, die für die allgemeine Pflege ver-
antwortlich sind, in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum auf Grund einer
nach deutschen Rechtsvorschriften abge-
schlossenen Ausbildung oder auf Grund
eines in der Anlage zu § 2 Abs. 3 Satz 1, in
§ 2 Abs. 3 Satz 4 oder in § 30 genannten
Diploms, Prüfungszeugnisses oder sonsti-
gen Befähigungsnachweises berechtigt
sind, dürfen als Dienstleistungserbringer
im Sinne des Artikels 60 des EWG-



Seite 9

Vertrages vorübergehend den Beruf im
Geltungsbereich dieses Gesetzes ausüben.
(2) Wer im Sinne des Absatzes 1 Dienstlei-
stungen erbringen will, hat dies der zustän-
digen Behörde vorher anzuzeigen. Sofern
eine vorherige Anzeige wegen der Dring-
lichkeit des Tätigwerdens nicht möglich
ist, hat die Anzeige unverzüglich nach Er-
bringen der Dienstleistung zu erfolgen. Bei
der Anzeige sind Bescheinigungen des
Herkunftsstaates darüber vorzulegen, daß
der Dienstleistungserbringer

1. den Beruf der Krankenschwester
oder des Krankenpflegers, die für
die allgemeine Pflege verantwort-
lich sind, im Herkunftsstaat aus-
üben darf und
2. ein Diplom, Prüfungszeugnis
oder einen sonstigen Befähigungs-
nachweis im Sinne des Absatzes 1
besitzt.

Die Bescheinigungen dürfen bei ihrer
Vorlage nicht älter als zwölf Monate sein.
(3) Der Dienstleistungserbringer hat beim
Erbringen der Dienstleistung im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes die Rechte und
Pflichten einer Krankenschwester oder
eines Krankenpflegers. Verstößt ein
Dienstleistungserbringer gegen diese
Pflichten, so hat die zuständige Behörde
unverzüglich die zuständige Behörde des
Herkunftsstaates dieses Dienstleistungser-
bringers hierüber zu unterrichten.
(4) Einem Staatsangehörigen eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft oder eines anderen Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum, der im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes den Beruf einer
Krankenschwester oder eines Kranken-
pflegers auf Grund einer Erlaubnis ausübt,
sind auf Antrag für Zwecke der Dienstlei-
stungserbringung in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum Bescheinigun-
gen darüber auszustellen, daß er

1. den Beruf der Krankenschwester
oder des Krankenpflegers, die für
die allgemeine Pflege verantwort-

lich sind, im Geltungsbereich die-
ses Gesetzes ausüben darf und
2. den erforderlichen Ausbildungs-
nachweis besitzt.

9��$EVFKQLWW��=XVWlQGLJNHLWHQ
����

�=XVWlQGLJNHLWHQ�
(1) Die Entscheidungen nach § 2 Abs. 1
trifft die zuständige Behörde des Landes,
in dem der Antragsteller die Prüfung ab-
gelegt hat.
(2) Die Entscheidungen nach den §§ 7 bis
9, 10 Abs. 4 und 5 und § 28 trifft die Be-
hörde des Landes, in dem der Antragsteller
an einer Ausbildung teilnehmen will oder
teilnimmt.
(3) Die Länder bestimmen die zur Durch-
führung dieses Gesetzes zuständigen Be-
hörden.

9,��$EVFKQLWW��%X�JHOGYRUVFKULIWHQ
����

�%X�JHOGYRUVFKULIWHQ�
Ordnungswidrig handelt, wer ohne Erlaub-
nis nach § 1 Abs. 1 eine der folgenden Be-
rufsbezeichnungen führt:

1. "Krankenschwester" oder "Kran-
kenpfleger",
2. "Kinderkrankenschwester" oder
"Kinderkrankenpfleger",
3. "Krankenpflegehelferin" oder
"Krankenpflegehelfer".

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer
Geldbuße bis zu zweitausendfünfhundert
Euro geahndet werden.

9,,��$EVFKQLWW��$QZHQGXQJ�GHV�%HUXIV�
ELOGXQJVJHVHW]HV

����
�$QZHQGXQJ�GHV

%HUXIVELOGXQJVJHVHW]HV�
Für die Ausbildung zu den in diesem Ge-
setz geregelten Berufen findet das Berufs-
bildungsgesetz keine Anwendung.
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9,,,��$EVFKQLWW��hEHUJDQJVYRUVFKULIWHQ
����

�*OHLFKJHVWHOOWH�$XVELOGXQJHQ�
(1) Eine vor Inkrafttreten dieses Gesetzes
erteilte Erlaubnis als "Krankenschwester"
oder "Krankenpfleger" oder als "Kinder-
krankenschwester" oder eine einer solchen
Erlaubnis durch das Krankenpflegegesetz
in der Fassung der Bekanntmachung vom
20. September 1965 (BGBl. I S. 1443),
zuletzt geändert durch Artikel 7 des Geset-
zes vom 22. Dezember 1981 (BGBl. I S.
1568), gleichgestellte staatliche Anerken-
nung als "Krankenschwester" oder "Kran-
kenpfleger" oder "Säuglings- und Kinder-
schwester" gelten als Erlaubnis nach § 1
Abs. 1 Nr. 1 oder 2.
(2) Eine vor Inkrafttreten dieses Gesetzes
erteilte Erlaubnis als "Krankenpflegehelfe-
rin" oder "Krankenpflegehelfer" gilt als
Erlaubnis nach § 1 Abs. 1 Nr. 3.
(3) Eine vor Inkrafttreten dieses Gesetzes
begonnene Ausbildung als "Kranken-
schwester" oder "Krankenpfleger", als
"Kinderkrankenschwester" und als "Kran-
kenpflegehelferin" oder "Krankenpflege-
helfer" wird nach den bisher geltenden
Vorschriften abgeschlossen. Nach Ab-
schluß der Ausbildung erhält der Antrag-
steller, wenn die Voraussetzungen des § 2
Abs. 1 Nr. 2 und 3 vorliegen, eine Erlaub-
nis nach § 1 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 3.
(4) Soldaten der Bundeswehr, Polizeivoll-
zugsbeamten des Bundesgrenzschutzes
oder der Polizei eines Landes, die bei In-
krafttreten dieses Gesetzes Sanitätsdienst
leisten oder vor diesem Zeitpunkt geleistet
haben, kann eine Erlaubnis nach § 1 Abs. 1
Nr. 1 oder 3 erteilt werden, wenn sie in-
nerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten
dieses Gesetzes die Voraussetzungen nach
§ 20 Abs. 1 oder 2 des Krankenpflegege-
setzes in der in § 32 Abs. 2 bezeichneten
Fassung erfüllen und die Voraussetzungen
des § 2 Abs. 1 Nr. 2 und 3 vorliegen.

����D
�:LHGHUYHUHLQLJXQJ�

(1) Eine vor dem Wirksamwerden des
Beitritts nach den Vorschriften der Deut-

schen Demokratischen Republik erteilte
Erlaubnis als Krankenschwester, Kranken-
pfleger, Kinderkrankenschwester oder
Kinderkrankenpfleger gilt als Erlaubnis
nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 oder 2.
(2) Eine vor dem Wirksamwerden des
Beitritts nach den Vorschriften der Deut-
schen Demokratischen Republik erteilte
Erlaubnis als Facharbeiter für Kranken-
pflege oder für Krankenpflege und Sozial-
dienst gilt als Erlaubnis nach § 1 Abs. 1
Nr. 3.
(3) Eine vor dem Wirksamwerden des
Beitritts nach den Vorschriften der Deut-
schen Demokratischen Republik begonne-
ne Ausbildung als Krankenschwester,
Krankenpfleger, Kinderkrankenschwester,
Kinderkrankenpfleger, Facharbeiter für
Krankenpflege oder für Krankenpflege und
Sozialdienst wird nach diesen Vorschriften
abgeschlossen. Nach Abschluß der Ausbil-
dung erhält der Antragsteller, wenn die
Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Nr. 2 und
3 vorliegen, eine Erlaubnis nach § 1 Abs. 1
Nr. 1, 2 oder 3.

����
�8PVFK�OHU�

(1) Für Umschülerinnen und Umschüler
mit einer abgeschlossenen Ausbildung als
Arzthelferin oder Arzthelfer, Zahnarzthel-
ferin oder Zahnarzthelfer, Masseurin oder
Masseur, Masseurin und medizinische Ba-
demeisterin oder Masseur und medizini-
scher Bademeister, medizinisch-technische
Laboratoriumsassistentin oder medizi-
nisch-technischer Laboratoriumsassistent,
medizinisch-technische Radiologieassi-
stentin oder medizinisch-technischer Ra-
diologieassistent wird auf Antrag eine
Ausbildung nach § 5 Abs. 1 um sechs Mo-
nate verkürzt; nach mindestens dreijähriger
Tätigkeit im erlernten Beruf kann die Aus-
bildung um weitere sechs Monate verkürzt
werden. Auf die Erfüllung der in § 6 für
den Zugang zur Ausbildung genannten
Voraussetzungen wird verzichtet; hiervon
unberührt bleibt der Nachweis der gesund-
heitlichen Eignung zur Ausübung des Be-
rufs.
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(2) Absatz 1 gilt nur für Umschulungen,
die bis zum 31. Dezember 1985 begonnen
werden.

����
�.UDQNHQSIOHJHVFKXOHQ�

Krankenpflege- und Kinderkrankenpflege-
schulen sowie Schulen für Krankenpflege-
hilfe, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes
auf Grund des Krankenpflegegesetzes die
staatliche Anerkennung erhalten haben,
gelten weiterhin als staatlich anerkannt
nach § 5 Abs. 2 oder § 10 Abs. 2, sofern
die Anerkennung nicht zurückgenommen
wird. Die Anerkennung ist zurückzuneh-
men, falls nicht innerhalb von drei Jahren
nach dem Inkrafttreten des Gesetzes nach-
gewiesen wird, daß die Voraussetzungen
des § 5 Abs. 2 oder § 10 Abs. 2 erfüllt
sind.

����
�*OHLFKJHVWHOOWH�=HXJQLVVH�DXV�(*�

6WDDWHQ�
Antragstellern, die Staatsangehörige eines
Mitgliedstaates der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft oder eines anderen
Vertragsstaates des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum sind und
die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Nr. 2
und 3 erfüllen und die eine Erlaubnis nach
§ 1 Abs. 1 Nr. 1 auf Grund der Vorlage
eines vor dem nach § 2 Abs. 3 Satz 2 oder
3 für die Anerkennung jeweils maßgeben-
den Datum von einem anderen Mitglied-
staat oder einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum ausgestellten Diploms, Prü-
fungszeugnisses oder sonstigen Befähi-
gungsnachweises der Krankenschwester
oder des Krankenpflegers, die für die all-

gemeine Pflege verantwortlich sind, bean-
tragen, ist die Erlaubnis ebenfalls zu ertei-
len. In den Fällen, in denen die Ausbildung
des Antragstellers den Mindestanforderun-
gen des Artikels 1 der Richtlinie
77/453/EWG vom 27. Juni 1977 (ABl. EG
Nr. L 176 S. 8) nicht genügt, kann die zu-
ständige Behörde die Vorlage einer Be-
scheinigung des Heimat- oder Herkunfts-
staates des Antragstellers verlangen, aus
der sich ergibt, daß der Antragsteller wäh-
rend der letzten fünf Jahre vor Ausstellung
der Bescheinigung mindestens drei Jahre
lang tatsächlich und rechtmäßig die Tätig-
keiten einer Krankenschwester oder eines
Krankenpflegers, die für die allgemeine
Pflege verantwortlich sind, ausgeübt hat.
Diese Tätigkeiten müssen sich auf die
volle Verantwortung für die Planung, Or-
ganisation und Ausführung der Kranken-
pflege des Patienten erstreckt haben.

����
�%HUOLQ�.ODXVHO�

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13
des Dritten Überleitungsgesetzes auch im
Land Berlin. Rechtsverordnungen, die auf
Grund dieses Gesetzes erlassen werden,
gelten im Land Berlin nach § 14 des Drit-
ten Überleitungsgesetzes.

����
�,QNUDIWWUHWHQ�

(1) Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme des §
11 am 1. September 1985 in Kraft. § 11
tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

 (2) [...]

Stand: 07.02.2003


